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Antrag auf Betreuung in der Kindertagesstätte   
 
 

 Städt. Kindergarten  Kindergarten Veitsaurach 

 
 

  Kind im Alter unter 3 Jahren (1 – 3 Jahre) 

    

  Kind ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt 

 
 
 

Name, Vorname des Kindes:  geb. am: 
   

 

Name der Eltern: 
   

   

Anschrift: 
   

   

Telefon tagsüber und geschäftlich: 
   

 
 

 

Berufstätig? Vater:  Ja  Nein Mutter:   Ja   Nein  

 
 

     

Anmeldung zum:  
   
 
 

Ich/wir benötige/n die Betreuung in der Einrichtung zu folgenden Uhrzeiten: 
 

Festlegung der voraussichtlichen Buchungszeiten 
Bitte beachten Sie, dass die Kernzeiten von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr  

von allen Kindergartenkindern (ab 3 Jahren) eingehalten werden müssen 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag   

von        

bis      Summe  
Wochenstd. 

Wochenstd. 
: 5 

Summe 
Stunden 

       

 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................................. 
Ort, Datum    Unterschriften der Sorgeberechtigten 
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Betreuungszeiten 
Kind ab 3 Jahre 
Beitrag monatlich 

Kind unter 3 Jahre 
Beitrag monatlich 

 

2 bis 3 Std.  50,00 € *
 

67,00 € 

3 bis 4 Std. 60,00 €  73,00 € 

4 bis 5 Std. 70,00 € 82,00 € 

5 bis 6 Std. 78,00 € 89,00 € 

6 bis 7 Std. 84,00 € 96,00 € 

7 bis 8 Std. 90,00 € 103,00 € 

8 bis 9 Std. 96,00 € 110,00 € 

9 bis 10 Std. 104,00 € 117,00 € 
 

* Die Buchungszeit 2 bis 3 Stunden bei Kindern ab 3 Jahren ist nur für die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern buchbar. 
 

Für Geschwisterkinder gilt folgende Regelung: Für das 2. Kind werden 20 % Ermäßigung gewährt, 
das 3. Kind bleibt weiter unentgeltlich.  
 


